
 

 
 

Verwaltungsvorlage 

Vorlage-Nr.: 2665-2015/DaDi  
Aktenzeichen: 712-018 
  
Fachbereich: 310.1 - Wirtschaft, Standortentwicklung 
Beteiligungen: L - Landrat 

230.1 - Haushalt, Controlling 

  
Produkt: 1.12.01.01 Kreisstraßen 
  
Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 

 1. Kreisausschuss N Zur abschließenden 

Beschlussfassung 

 2. Infrastruktur- und 

Umweltausschuss 

Ö Zur Kenntnisnahme 

 

  
Betreff: L 3103/K 144 Ausbau in der Ortsdurchfahrt (OD) Jugenheim 
  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Dem vorgesehenen Ausbau der K 144 im Anschlussbereich zum Knotenpunkt L 3103/ K 144 in der 

OD Jugenheim wird zugestimmt.  

 

Die erforderlichen Mittel von 20.000 € stehen bei dem Produkt 1.12.01.01 Kreisstraßen über 

Haushaltsausgabereste zur Verfügung. 
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Begründung: 

 
Derzeit wird die L 3103 in der OD Jugenheim als Gemeinschaftsmaßnahme von Gemeinde Seeheim-

Jugenheim und Land Hessen ausgebaut. Die Durchführung obliegt der Gemeinde in Abstimmung mit Hessen 

Mobil. 

 

Im Zuge des Ausbaus werden zwei Einmündungen von Kreisstraßen (K 144 und K 146) umgebaut. Es 

errechnet sich hierbei kein Kreisanteil, da die Verkehrsmengen der Kreisstraßen unterhalb der Grenze von 

20% gegenüber der Landesstraße liegen.  

 

Auf Vorschlag der Gemeinde soll im Bereich der Einmündung der K 144 die Fahrbahn im Zuge der 

Baumaßnahme auf eine Länge von 35 m umgestaltet und erneuert werden. Es ist vorgesehen, die Fahrbahn 

um einen Meter zu verschieben, um einen breiteren Gehweg vor dem dort ansässigen Altenwohnheim zu 

schaffen und dadurch eine Gefahrensituation zu beseitigen. Die Kosten für den Landkreis von 17.000 - 

20.000 € (je nach Aufbau) wurden anhand des bestehenden Vertrages mit der bauausführenden Firma 

ermittelt. Die Maßnahme soll im letzten Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme ab Frühjahr 2015 durchgeführt 

werden. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist es günstiger, im Rahmen der Gesamtmaßnahme den 

Umbau vorzunehmen. Ein Umbau zu einem späteren Zeitpunkt wäre voraussichtlich deutlich 

kostenintensiver und würde wieder in den jetzt neu herzustellenden Knotenpunkt eingreifen. 

 

Auch im Hinblick auf eine spätere Erneuerung der K 144 wird es von Seiten Hessen Mobils für sinnvoll 

gehalten, den Einmündungsbereich jetzt mit auszubauen. Da eine Maßnahme in der K 144 nur unter 

Vollsperrung stattfinden kann, wäre dann eine Umleitung besser möglich, da der Knotenpunkt nicht mehr 

betroffen wäre. 

Die Fahrbahn der K 144 in der OD Jugenheim ist in keinem guten Zustand, so dass hier in den nächsten 

Jahren voraussichtlich ohnehin Handlungsbedarf wäre. 

 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Produkt: 1.12.01.01 

Investitionsmaßnahme: K 144 OD Jugenheim 

  

Aufwendungen 2015 2016 2017 

Sachkonto: 8050310 20.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

Erträge 2015 2016 2017 

Sachkonto:  0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

 

 

 

Anlage: 
 

 Planunterlagen 

 Foto 
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